
Bauabgabe: 

 

Grund: 
Anlässlich der Erteilung der Baubewilligung oder der Genehmigung der 
Baufreistellung ist dem Bauwerber von der Abgabenbehörde eine Bauabgabe 
vorzuschreiben. Wird von der Baubewilligung nicht Gebrauch gemacht, so ist die 
vorgeschriebene Bauabgabe bei späteren Baubewilligungen auf demselben 
Grundstuck anzurechnen. 
 
Berechnung: 
Bei Zu- und Umbauten ist die Bauabgabe entsprechend der neugewonnenen 
Bruttogeschossfläche zu berechnen. Die Bauabgabe errechnet sich aus dem Produkt 
von Einheitssatz je Quadratmeter und der Bruttogeschossfläche. Dabei sind 
Erdgeschosse zur Gänze, die übrigen Geschosse (Tiefgaragengeschosse, Keller, 
Obergeschosse, Dachgeschosse u. dgl.) zur Hälfte zu berechnen. Bei der Errichtung 
von Betriebsobjekten für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung sind für 
Geschossflächen, die nicht dem Wohnen dienen, von der errechneten Bauabgabe nur 
25 Prozent vorzuschreiben. 
 
Befreiungen: 
1. bei der Wiedererrichtung von Gebäuden für dasselbe Ausmaß; 
2. bei Nebengebäuden. 
 
Höhe: 
Der Einheitssatz beträgt € 8,72 pro m². 
 
Verwendung: 
Die Bauabgabe ist eine ausschließliche Gemeindeabgabe. Die Abgaben sind zur 
Finanzierung von folgenden Maßnahmen zweckgebunden: 
 
1.  Herstellung von Verkehrsflächen, Oberflächenentwässerungen und 

Straßenbeleuchtungen 
2.  Übernahme von Grundstucken in das öffentliche Gut 
3.  Errichtung und Gestaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen sowie Grünflächen 
4.  Erstellung von Bebauungsplänen und Bebauungsrichtlinien. 
 


